
 
 

 

Vereinsknowhow.de – Vereinsinfobrief Nr. 432 – Ausgabe 9/2022 – 5.05.2022 

Aktuelle Informationen für Vereine und gemeinnützige Organisationen 
Ein Service von vereinsknowhow.de und bnve e.V. 

1 

Inhalt: 

1. Keine Umsatzsteuerbefreiung für eine Tanzschule 

2. Die 50-Euro-Grenze bei Sachbezügen 

3. Vereinsregister: Regelmäßig kein Beschwerderecht einfacher Mitglieder 

 

 

 

 

1. Keine Umsatzsteuerbefreiung für eine Tanzschule 

Tanzkurse sind auch bei Vorliegen einer behördlichen Bescheinigung regelmäßig 
nicht umsatzsteuerbefreit. 

Unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Leistungen privater Schulen und an-
derer allgemeinbildender oder berufsbildender Einrichtungen sind nach § 4 Nr. 21a UStG 
umsatzsteuerbefreit, wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie auf einen 
Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung 
ordnungsgemäß vorbereiten. 

Zusätzlich zur Vorlage der behördlichen Bescheinigung muss der Bildungsträger aber nach-
weisen, dass Teilnehmer die Ausbildungsgänge tatsächlich für die Berufsvorbereitung nut-
zen. Die Vorlage der Bescheinigung hat hier nur Indizwirkung. 

Das Finanzgericht Niedersachsen vertritt dazu die Auffassung, dass Tanzkurse regelmäßig 
der bloßen Freizeitgestaltung dienen. Sie sind damit weder allgemeinbildend noch berufsbil-
dend. Anhaltspunkte für einen bloßen Freizeitcharakter können sich dabei aus dem Teilneh-
merkreis oder aus der thematischen Zielsetzung eines Kurses ergeben. Nicht begünstigt sind 
deswegen insbesondere Kurse, die sich allgemein an am Tanz interessierte Menschen rich-
ten. 

Kurse dagegen, die es einem Teilnehmer ermöglichen, die vermittelten Kenntnisse und Fä-
higkeiten durch Vertiefung und Fortentwicklung schließlich beruflich zu nutzen, sind auch 
dann steuerbefreit, wenn von dieser Möglichkeit nur wenige Teilnehmer Gebrauch machen.  

Hinweis: Eine Steuerbefreiung ist bei Tanzkursen von gemeinnützigen Vereinen nach § 4 
Nr. 22b UStG möglich. Dann muss es sich aber um eine sportliche Veranstaltung handeln. 
Die Finanzverwaltung definiert den Tanzsport – in Abgrenzung zum bloß „geselligen“ Tanz – 
durch die Teilnahme an Turnieren. 

 

Niedersächsisches Finanzgericht, Urteil vom 10.03.2022, 11 K 119/17 
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2. Die 50-Euro-Grenze bei Sachbezügen 

Ab 2022 gilt für Sachbezüge eine neue Obergrenze. Statt bisher 44 Euro sind 50 Euro 
pro Monat lohnsteuerfrei. Das gilt aber nur für Leistungen, die zusätzlich zum Arbeit-
lohn gewährt werden. 

Nach § 8 Absatz 2 EStG gehören solche Leistungen nicht zu den steuerpflichtigen Einnah-
men. Das setzt aber voraus, dass 

 es sich um Sachleistungen handelt. Dazu gehören auch Gutscheine, die nicht in Geld 
umwandelbar sind, 

 sie zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Nicht begünstigt sind 
also Leistungen, die vertraglicher Lohnbestandteil sind oder die Umwandlung von 
Geld- in Sachlohn. 

Ehrenamtlich Tätigen können die Sachleistungen also nicht steuerfrei gewährt werden. Hier 
kommt nur die Annehmlichkeitengrenze von 40 bzw. 60 Euro pro Jahr in Frage. 

Anders sieht es aus, wenn Vergütungen gezahlt werden – auch im Rahmen des Ehrenamts- 
und Übungsleiterfreibetrages. Die Sachzuwendungen (z.B. Benzingutscheine) dürfen aber 
nicht Teil der vereinbarten Vergütung sein. Nicht in Frage kommt auch ein Modell, nach dem 
eine sehr geringe Vergütung bezahlt wird (z.B. 30 Euro pro Monat) und zusätzlich Sachleis-
tungen bis 50 Euro pro Monat gewährt werden. So geringe Grundvergütungen führen regel-
mäßig zu keinem Arbeitsverhältnis und damit zu keinem Arbeitslohn. 

Zu den begünstigen Einnahmen gehören nach der Neuregelung auch bestimmte zweckge-
bundene Gutscheine wie Gutscheinkarten, digitale Gutscheine, Gutscheincodes oder Gutschein-
Apps. Voraussetzung ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen beim Arbeitgeber oder bei einem Dritten berechtigen. 

Sachbezüge im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG sind alle nicht in Geld bestehenden Ein-
nahmen. Ein Sachbezug in diesem Sinn liegt nicht vor, wenn der Arbeitnehmer anstelle des 
Sachbezugs auch eine Geldleistung verlangen kann, selbst wenn der Arbeitgeber die Sache zu-
wendet. 
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3. Vereinsregister: Regelmäßig kein Beschwerderecht einfacher Mit-
glieder 

Lehnt das Registergericht die Löschung von Vorstandsmitgliedern wegen angeblichen 
Rücktritts ab, ist dagegen eine Beschwerde eines Vereinsmitgliedes unzulässig, weil 
es an einer unmittelbaren Rechtsbeeinträchtigung fehlt. 

In Bezug auf die Eintragungen im Vereinsregister ist ein Vereinsmitglied allenfalls mittelbar 
beeinträchtigt, so das KG Berlin (Beschluss vom 16.12.2021, 22 W 57/21). Etwas anderes 
gilt nur, wenn es selbst als Vorstandsmitglied im Register eingetragen werden soll oder ein 
Sonderrecht, dass ihm zusteht, betroffen ist. In anderen Fällen sind einfache Vereinsmitglie-
der nicht unmittelbar in ihren Mitgliedschaftsrechten beeinträchtigt und haben deshalb kein 
Beschwerderecht. 

Im behandelten Fall hatte ein Vereinsmitglied die Löschung von Vorstandsmitgliedern aus 
dem Vereinsregister beantragt, weil sämtliche Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt erklärt ha-
ben sollen.  

Eine unmittelbare Beeinträchtigung des Stimmrechts – so das KG – lag hier nicht vor, weil 
das Mitglied sein Recht auf Mitbestimmung bei der Auswahl eines Vorstands allein im Rah-
men der Wahlen auf der Mitgliederversammlung ausüben kann. Dieses Recht wird durch die 
Eintragung nicht beeinträchtigt.  

Auf die Einhaltung der Satzung sowie der Verfahrensvorschriften hat ein einzelnes Mitglied 
keinen Anspruch. Es ist hier auf das Minderheitenbegehren nach § 37 Abs. 1 BGB verwie-
sen. Auf diese Weise ist z.B. die Einberufung einer Versammlung zur Abberufung des alten 
Vorstands und Wahl eines neuen Vorstands möglich. 

Hinweis: Regelmäßig können aber auch einfache Mitglieder beim Registergericht ein Ein-
schreiten von Amts wegen anregen. Zwar gibt es hier für das Mitglied keine formalen 
Rechtsmittel, das Gericht muss aber in vielen Fällen von sich aus tätig werden. Das gilt z.B., 
wenn der Vorstand erforderliche Anmeldungen unterlässt. 
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